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I. Einleitung

Die Bürgschaft bezweckt die Sicherung einer Forderung des Gläubigers gegen einen

Dritten, den Hauptschuldner, und gehört zu den wichtigsten Mitteln der personalen Kreditsi-

cherung. In den letzten Jahren hat das deutsche BÜrgschaftsrecht bedeutende Entwicklungen

erfahren. Im Mittelpunkt dieser Entwicklungen steht die Bürgschaft mittelloser Personen. Es

handelt sich grundsätzlich um die folgende Fallkonstelation: Als Kreditnehmer tritt in der Re-

gel der Ehemann und/oder Vater auf, während Bürge die Ehefrau oder die gerade volljährig

gewordenen Kinder sind. Diese mittellosen Sicherungsgeber übernehmen die Bürgschafts-

verpflichtung häufig wegen ihrer besonderen Nähe zu dem Hauptschuldner. Wenn die bür-

genden Familienangehörigen über Vermögen verfügen, so dass sie im Sicherungsfall einste-

hen können, kommt es nicht zu Problemen. Diese entstehen allerdings, wenn der Bürge über

kein Vermögen und/oder Einkommen verfügt mit der Folge, dass er möglicherweise sein Le-

ben lang Schuldner aus der Bürgschaft bleibt.

Die juristische Bewertung der Bürgschaftsverträge Vermögensloser für Kredite ihrer

Familienangehöriger ist in der heutigen Zeit erheblich umstritten. Im Mittelpunkt der

Problematik steht die Frage, ob die Bürgschaft einer einkommens- und vermögenslosen

Person als sittenwidrig und demzufolge als nichtig angesehen, oder ob der mittellose Bürge an

seiner BÜrgschaftserklärung festgehalten werden muss. Hinter dieser Frage verbirgt sich der

Grundsatz der Privatautonomie: Wird die Privatautonomie von der deutschen Rechtsordnung

unbegrenzt gewährt, so dass die Bürgschaftserklärung des mittellosen Bürgen infolge der

Vertrags freiheit als wirksam angesehen werden muss, oder ist diese Bürgschaftserklärung als

sittenwidrig anzusehen, da es dem mittellosen Bürgen gerade an dieser Macht zur

Selbstbestimmung mangelt und er daher der Fremdbestimmung unterliegt? Dieses Problem

hat die erstinstanzlichen, die Berufungsgerichte sowie den Bundesgerichshof in mehreren

Entscheidungen beschäftigt. Besonders im Rahmen des Bundesgerichtshofs hat sich eine

heftige Auseinandersetzung zwischen dem IX. und dem XI. Zivil senat ergeben. Die

Unfähigkeit der beiden zuständigen Zivil senate, sich zunächst auf eine einheitliche Linie

verständigen zu können, hat zu einer komplexen und schwer überschaubaren

höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den Bürgschaften vermögensloser- und

einkommensloser Bürgen geführt. Auch das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner

wichtigen Entscheidung von 19. Oktober 1993 mit diesem Problem befasst und der

Auseinandersetzung entscheidende neue Impulse gegeben. Weiterhin findet in der juristischen

Literatur eine äußerst lebhafte und engagierte Diskussion mit verschiedenen Ergebnis~n,

Stellungnahmen und Bewertungen statt.
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Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Durchdringung und wissenschaftliche

Aufarbeitung der sich auf grund der geschilderten Auseinandersetzung ergebenden Situation

hinsichtlich der Bürgschaft mittelloser Personen. Die Untersuchung beginnt mit der Analyse

des Wesens der Bürgschaft als Sicherungsmittel sowie der Rechtsbeziehungen zwischen dem

Gläubiger, dem Hauptschuldner und dem Bürgen und der Tatbestandsvoraussetzungen des

Bürgschaftsvertrags. Anschliessend werden die Situation und die beteiligten Interessen der

Kreditgeber und der Kreditsicherer dargestellt. Die Arbeit hat als SchwerplUlkt die rechtliche

Bewertung der Bürgschaft mittellosen Personen durch die Rechtsprechung und die juristische

Literatur. Die umfangreiche und differenzierte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sowie

die vertretenen Ansichten und Gesichtspunkte der Rechtslehre werden kritisch dargestellt und

bewertet. Hinsichtlich der zu untersuchenden Sachverhalte geht es in der vorliegenden Arbeit

um die Beantwortung der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die auf den

Abschluss eines Bürgschaftsvertrags gerichtete Willenserklärung einer mittellosen Person

gegen die guten Sitten verstößt und gemäß § 138 BGB nichtig ist. Die Beantwortung dieser

Frage steht jedoch in unmittelbaren Zusammenhang mit dem grundrechtlichen Schutz der

Privatautonomie und der Vertragsfreiheit -insbesondere dem Schutz vor Fremdbestimmung,

mit dem sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 19. Oktober 1993

umfassend beschäftigt hat; deswegen wird diese Entscheidung kritisch analysiert und

bewertet. Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Umstände, wie das

Eigeninteresse des mittellosen Bürgen an der Kreditgewährung, das Intertesse des Gläubigers

am Schutz vor nachteiligen Vermögensverschiebungen von dem Hauptschuldner auf den

Bürgen sowie das Interesse des Gläubigers am Zugriff auf künftiges Vermögen des -zur Zeit

des Abschlusses des Bürgschadftsvertrags -mittellosen Bürgen die Sittenwidrigkeit

ausschliessen können, bildet einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit. Alternative

Lösungskonzepte und ergänzende Vorschläge, die neben § 138 Abs. I BGB in der Lage sind,

das Problem der Bürgschaft mittelloser Personen zu lösen, werden ebenfalls eingehend

erörtert. Schliesslich wird in dieser Arbeit untersucht, wie die griechische und die englische

Rechtsordung versucht haben, das Problem der Bürgschaft mittelloser Personen zu lösen;

dabei werden auch die Unterschiede zur Rechtslage in Deutschland kritisch aufgezeigt.


